
Anleitung zur Meldung von PKV-Rx-Packungsabgaben 
bzw. deren Korrektur über das Portal des NNF 
 
 

 

Stand: 28.11.2025  Seite 1 von 16 

 

Anleitung zur Meldung und Korrektur  
von PKV-Rx-Packungsabgaben  

über das Portal des NNF 

 

Die PKV-Rx-Packungsabgaben sind von Apotheken ab dem 3. Quartal 2025 elektronisch zu übermitteln. 

Für Packungsabgaben ab Juli 2025 gilt somit der neue Meldeweg. Die bisherige Meldung über den 

bedruckten Sonderbeleg „Selbsterklärung“ entfällt. Somit werden eingereichte Sonderbelege 

„Selbsterklärung“ weder von den Apothekenrechenzentren noch dem NNF verarbeitet. 

Liegt eine Einwilligungserklärung zwischen der Apotheke und dem Rechenzentrum zur monatlichen 

Meldung und Abrechnung mit dem NNF vor, erfolgt die elektronische Meldung der Apotheke an das 

Rechenzentrum mittels eines elektronischen Datensatzes, der an das E-Rezept und die elektronische 

Meldung von pharmazeutischen Dienstleistungen angelehnt ist.  

In einigen Fällen ist der Weg via elektronischem Verordnungsdatensatz nicht möglich. Dann muss die 

Meldung der PKV-Rx-Packungsabgaben manuell über das Portal des NNF unter „Meine Meldungen“ 

erfolgen.  

Zum einen ist dies notwendig, wenn die Meldung der PKV-Rx-Packungsabgaben nicht rechtzeitig an 

das Rechenzentrum erfolgt ist oder keine Einwilligung zur Verarbeitung vorliegt.  

Zum anderen, wenn eine Korrektur der bereits gemeldeten Packungen eines Monats notwendig ist.  

Fehlende PKV-Rx-Meldungen können immer nur im Folgemonat des Abrechnungsquartals 

vorgenommen werden (also für Q4 nur im Januar, für Q1 nur im April usw.). Korrekturen von PKV-Rx-

Meldungen können vorgenommen werden, sobald diese dem NNF vorliegen und dann bis zum Ende 

des Folgemonats des Abrechnungsquartals (für Q4 bis zum Januar, für Q1 bis zum April usw.). 

Wie die Meldung über das Portal des NNF erfolgt, ist im Nachfolgenden am Beispiel des 1. Quartals 

2025 näher beschrieben. 

Das Portal des NNF erreichen Sie unter: https://portal.dav-notdienstfonds.de/portal. 
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Um PKV-Rx-Packungsabgaben melden bzw. korrigieren zu können, loggen Sie sich bitte im Portal des 

NNF ein und gehen auf „Meine Meldungen“. 
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Wenn Sie sich in der Ansicht „Meine Meldungen“ befinden, haben Sie unter Ergänzung & 

Korrekturmeldung die Möglichkeit, für das dort genannte Quartal fehlende PKV-Rx-Meldungen 

nachzuholen und Korrekturen vorzunehmen. Um sich zuvor eine Übersicht zu verschaffen, wählen Sie 

bitte das entsprechende Quartal aus. 
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Fehlende PKV-Rx-Meldung übermitteln 

 

 

Bitte wählen Sie „Ja, ich möchte eine fehlende Meldung direkt melden.“ und fahren mit „Weiter“ fort.  
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Im nächsten Schritt wählen Sie das Institutionskennzeichen (IK), für welches eine PKV-Rx-Meldung 

vorgenommen werden soll, setzen die notwendigen Häkchen bei den Bestätigungen und fahren dann 

mit „Weiter“ fort. 

Sollte das gesuchte IK nicht in der Übersicht angezeigt werden, prüfen Sie bitte, ob Sie sich in der 

richtigen Apothekenbetriebsstätte im Portal angemeldet haben. Wenn ja, kontaktieren Sie bitte den NNF, 

sodass Ihr neues bzw. fehlendes IK ins Stammdatensystem aufgenommen werden kann. 
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In dieser Ansicht ergänzen Sie die fehlende/n Meldung/en, setzen die notwendigen Häkchen und fahren 

mit „Absenden“ fort. 

Hinweis: Es sind nur Felder bei fehlenden Meldungen beschreibbar. Sofern bestehende Meldungen 

geändert werden sollen, gehen Sie bitte unter „Meine Meldungen“ auf „Bestehende Meldung 

korrigieren“.  
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Nach Betätigen des Buttons „Absenden“ erfolgt nachstehende Anzeige 
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Parallel erhalten Sie eine Bestätigungsmail über die getätigte/n Meldung/en des ausgewählten IK an die 

für die Portalnutzung registrierte E-Mail-Adresse. 
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Die nachstehende Anzeige erfolgt, wenn man fehlende PKV-Rx-Meldungen ergänzen möchte, diese 

jedoch bereits vollständig sind. 

Sie können dann nur noch die bestehenden PKV-Rx-Meldungen korrigieren, sofern erforderlich. 
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Bestehende Meldung korrigieren  
 

 

Bitte wählen Sie „Ja, ich möchte eine bestehende Meldung korrigieren“ und fahren mit „Weiter“ fort. 
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Im nächsten Schritt ist das Institutionskennzeichen (IK) zu wählen, für welches eine bestehende PKV-

Rx-Meldung korrigiert werden soll, das notwendige Häkchen bei der Bestätigung zu setzen und dann 

mit „Weiter“ fortzufahren. 

Sollte das gesuchte IK nicht in der Übersicht angezeigt werden, prüfen Sie bitte, ob Sie sich in der 

richtigen Apothekenbetriebsstätte im Portal angemeldet haben. Wenn ja, kontaktieren Sie bitte den NNF, 

sodass Ihr neues bzw. fehlendes IK ins Stammdatensystem aufgenommen werden kann. 
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In dieser Ansicht werden die korrigierbaren PKV-Rx-Meldungen angezeigt. 

Die Korrektur der PKV-Rx-Meldung erfolgt in der Spalte „Tatsächliche PKV-Rx-Abgabe/Ihre Meldung“. 

Hier tragen Sie die korrekte Packungsanzahl ein.  

In der Spalte „Korrekturgrund“ ist der entsprechende Grund anzugeben. Anschließend sind die 

notwendigen Häkchen bei den Bestätigungen zu setzen und mit „Absenden“ fortzufahren. Wenn Sie 

das korrigierte Quartal dann in der Übersicht aufrufen, sehen Sie die neuen Packungsabgaben unter 

„PKV-Rx-Gesamt“. 
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Nach Betätigen des Buttons „Absenden“ erhalten Sie nachstehende Anzeige. 
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Parallel wird eine Bestätigungsmail über die getätigte/n Korrekturmeldung/en des ausgewählten IK an 

die für die Portalnutzung registrierte E-Mail-Adresse gesandt. 
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Die nachstehende Anzeige erfolgt, wenn man bereits für jeden Quartalsmonat eine Korrektur 
vorgenommen hat.  

Eine Korrektur ist für jeden Monat nur einmal möglich. 

Sollten erneute Änderungen notwendig sein, kontaktieren Sie den NNF bitte direkt, wie angezeigt. 

 

 

 



Anleitung zur Meldung von PKV-Rx-Packungsabgaben 
bzw. deren Korrektur über das Portal des NNF 
 
 

 

Stand: 28.11.2025  Seite 16 von 16 

 

Auf der Seite „Meine Meldungen“ erhalten Sie in der „Übersicht“ durch Auswahl von Jahr und Quartal 

einen kompletten Meldungsüberblick. Von Ihnen vorgenommene Meldungen bzw. Korrekturen werden 

mit einer kurzen Verzögerung angezeigt. Abschließend sollten Sie hier unbedingt die PKV-Rx-

Packungsabgaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.  

 

 

 

Bei Fragen und Anmerkungen zur Meldung bzw. Korrektur von bestehenden PKV-Rx-

Packungsabgaben im Portal des NNF stehen wir Ihnen gerne montags bis freitags in der Zeit von 08:00 

Uhr bis 15:00 Uhr telefonisch unter 030 3404490-18 zur Verfügung. Gerne kontaktieren Sie uns auch 

per Mail unter km@dav-notdienstfonds.de. 

 

Ihr Kundenmanagement-Team des  

Nacht- und Notdienstfonds des DAV e. V, Friedrichstr. 60, 10117 Berlin 

www.dav-notdienstfonds.de  


